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Datum Kulturausschuss am 04.11.2005 

 
 
Tagesordnungs-
punkt 

 
Rheinischer Kunstpreis 2006: Terminplanung 
 

 
 
 

Vorbemerkungen: 
 
Nach der vom Kreistag im Jahr 2001 beschlossenen Richtlinie für die Vergabe des Kunstpreises des Rhein-
Sieg-Kreises wird der Rheinische Kunstpreis vom Rhein-Sieg-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen 
Landesmuseum des Landschaftsverbandes Rheinland alle zwei Jahre verliehen. 
 
Nach 2002 und 2004 steht 2006 die dritte Vergabe des Rheinischen Kunstpreises an. 
 
Erläuterungen: 
 
Die Verleihung des Kunstpreises steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen. Daher kann der Kunstpreis erst ausgeschrieben werden, nachdem der Haushalt 2006 mit ent-
sprechenden Ansätzen beschlossen wurde und mit dessen Inkrafttreten zu rechnen ist. Da die Haushalts-
satzung 2006 voraussichtlich erst im März verabschiedet wird, kann sich dies möglicherweise bis in die 
Sommermonate hinziehen. 
 
Hieraus ergibt sich folgende vorläufige Terminplanung: 
 
Berufung der Jury durch den Kulturausschuss in der ersten Sitzung 2006 (voraussichtlich 6. März) 
 
Ausschreibung sobald Klarheit über Finanzierung besteht, möglichst vor den Sommerferien (26. Juni bis 8. 
August) 
 
Einsendeschluss Anfang/Mitte September 
 
Jury-Sitzung mit Entscheidung über Vergabe zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2006 
 
Um Kenntnisnahme und Zustimmung wird gebeten. 
 
 
Zur Sitzung des Kulturausschusses am 04.11.2005 


